
 

 

 
12. September 2023 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundesfinanzministerium hat nun Fragen zur Steuerbefreiung vieler kleinerer Photovoltaikanlagen beant-

wortet, die rückwirkend ab 2022 eingeführt wurde. Diese hat nämlich, so erfreulich sie für viele Betreiber sein 

mag, auch ihre Schattenseiten, vor allem wenn es um die Nutzung 

anderer steuerlicher Regelungen geht. Insbesondere wirken sich 

Verluste aus den begünstigen Anlagen in der Regel auch nicht mehr 

steuerlich aus. In dieser Ausgabe lesen Sie alle Details zu der Neu-

regelung: Welche Fallstricke drohen, was sind die negativen Folgen 

und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Natürlich gibt es noch 

weitere interessante Themen, zu denen Sie sich wie immer einen 

Überblick in der folgenden Inhaltsübersicht verschaffen können. 
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STEUERTERMINE 9 – 11/2023 

 Sep Okt Nov 

Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 11. 10. 10. 

Einkommensteuer 11. - - 

Körperschaftsteuer 11. - - 

Vergnügungsteuer 11. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 13. 14. 

Gewerbesteuer - - 15. 

Grundsteuer - - 15. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 18. 

SV-Beitragsnachweis 25. 25. * 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 27. * 28. 

* Vorverlegung um je einen Tag, wenn der 31. Oktober 

im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

 

AUF DEN PUNKT 

»Meiner Idee nach ist Energie die 

erste und einzige Tugend des 

Menschen.« 

Wilhelm von Humboldt 

 

»Solarenergie kommt deshalb 

so schleppend zum Laufen, weil 

die Sonne nicht der Ölindustrie 

gehört.« 

Ralph Nader 
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Details zur Steuerbefreiung von Solaranlagen 

Ab 2022 gilt für viele kleinere Photovoltaikanlagen eine Steuer-
befreiungsregelung, zu der das Bundesfinanzministerium jetzt 
viele Zweifelsfragen beantwortet hat. 

Im Jahressteuergesetz 2022 waren zwei recht weitgehende Steuer-

freistellungen für Photovoltaikanlagen enthalten. Da ist zum einen 

der Nullsteuersatz bei der Umsatzsteuer, der seit Januar 2023 gilt, 

und zu dem der Fiskus recht schnell viele Details geregelt hat. Da-

neben wurde aber auch eine Befreiung von der Einkommen-, Kör-

perschaft- und Gewerbesteuer für die mit vielen kleineren Photo-

voltaikanlagen erzielten steuerpflichtigen Einnahmen eingeführt. 

Diese galt dann sogar rückwirkend ab dem 1. Januar 2022. 

Was zunächst rundum positiv klingt, bringt jedoch auch Fallstricke 

und Schattenseiten mit sich. Größter Nachteil der Steuerbefreiung 

ist, dass diese - anders als die vorhergehende Liebhabereiregelung 

für kleine Photovoltaikanlagen - nicht optional ist, sondern für jede 

qualifizierte Anlage gilt. Wenn aber die Einnahmen steuerfrei sind, 

können auch keine damit in Verbindung stehenden Ausgaben steu-

erlich geltend gemacht werden, was bei Photovoltaikanlagen insbe-

sondere die Abschreibung be-

trifft. Verluste in der Anfangs-

phase wirken sich also eben-

falls in vielen Fällen nicht 

mehr steuerlich aus. 

Zu den Fallstricken durch die 

Steuerbefreiung gehören vor 

allem die Wechselwirkungen 

der Steuerbefreiung mit ande-

ren steuerlichen Vorschriften, die an die Erzielung von steuerpflich-

tigen Einnahmen oder ähnliche Vorgaben geknüpft sind, beispiels-

weise die Nutzung eines Investitionsabzugsbetrags. Zu vielen dieser 

Fragen hat das Bundesfinanzministerium nun eine Verwaltungsan-

weisung herausgegeben, die bei vielen Zweifelsfragen Klarheit für 

die Betreiber einer Photovoltaikanlage schafft. Hier ist eine Zusam-

menfassung der Klarstellungen durch die Verwaltungsanweisung so-

wie weitere Hinweise zur Steuerbefreiungsregelung. 

• Anspruchsberechtigte: Die Steuerbefreiung für bestimmte Pho-

tovoltaikanlagen gilt für natürliche Personen als auch für Anteile an 

einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) und für Körper-

schaften (Vereine, Kapitalgesellschaften etc.). 

• Kein Wahlrecht: Bis 2021 konnten Betreiber kleiner Photovol-

taikanlagen mit einer Leistung bis 10 kW(p) eine Einstufung als Lieb-

habereibetrieb beantragen, wodurch Einnahmen, Entnahmen und 

Ausgaben in Verbindung mit der Anlage steuerlich nicht mehr er-

fasst werden mussten. Im Gegensatz zu dieser von der Finanzver-

waltung gewährten Liebhabereiregelung gilt die neue Steuerbefrei-

ungsregelung ab 2022 kraft Gesetzes für alle Anlagen, die die Vo-

raussetzungen erfüllen. Der Betreiber hat also kein Wahlrecht mehr, 

ob er die Anlage steuerlich erfassen möchte oder nicht. Es gibt auch 

kein Übergangswahlrecht für die vor 2022 angeschafften Anlagen, 

womit für diese Anlagen ab 2022 auch keine Verluste mehr geltend 

gemacht werden können. 

• Begünstigte Anlagen: Die Steuerbefreiung gilt für alle mit Ge-

winnerzielungsabsicht betriebene Photovoltaikanlagen, die sich auf, 

an oder in einem Gebäude befinden und die Leistungsgrenze für die 

Steuerbefreiung nicht überschreiten. Dazu zählen auch dachinte-

grierte und Fassadenphotovoltaikanlagen. Begünstigt ist eine 

KURZ NOTIERT 

Fehler in Steuerbescheiden 
zum Grundrentenzuschlag 

Seit 2021 erhalten rund 1,1 Mio. Rentner 

den Grundrentenzuschlag. Der Zuschlag 

wurde jedoch erst Ende 2022 rückwirkend 

steuerfrei gestellt. Weil die Rentenversi-

cherung die Gesetzesänderung nicht 

schnell genug bei der Meldung der Renten-

daten an das Finanzamt berücksichtigen 

konnte, erhalten die Rentner nun in vielen 

Fällen Steuerbescheide, in denen auf den 

Zuschlag Einkommensteuer erhoben wird. 

Das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Be-

unruhigung: Die Rentenversicherung wird 

die falschen Meldungen korrigieren, und 

dann wird auch der Steuerbescheid auto-

matisch berichtigt. Ein Einspruch ist nicht 

notwendig. 

 

Frist für Schlussabrechnung zu 
Corona-Hilfen erneut verlängert 

Ursprünglich wäre die Frist für die Über-

mittlung der Schlussabrechnung zu den 

Corona-Hilfen zum 30. Juni 2023 abgelau-

fen, wurde aber zunächst bis zum 31. Au-

gust 2023 verlängert. Nun hat das Bundes-

wirtschaftsministerium die Abgabefrist um 

weitere zwei Monate verlängert, also bis 

zum 31. Oktober 2023. Bis dahin können 

nun die Schlussabrechnungen durch die 

prüfenden Dritten eingereicht oder im Ein-

zelfall ein Antrag auf eine weitere Frist-

verlängerung gestellt werden. Die Frist 

wird jetzt maximal bis zum 31. März 2024 

verlängert. Sofern bereits eine Fristverlän-

gerung bis zum 31. Dezember 2023 geneh-

migt wurde, wird diese nun automatisch 

bis zum 31. März 2024 verlängert. 

 

In 2022 deutlich weniger 
Vermögen vererbt und verschenkt 

Im Jahr 2022 haben die Finanzämter Erb-

schaften und Schenkungen in Höhe von 

101,4 Mrd. Euro veranlagt. Laut dem Sta-

tistischen Bundesamt sank das steuerlich 

berücksichtigte geerbte und geschenkte 

Vermögen um 14,0 % gegenüber 2021, in 

dem seit 2009 der Höchstwert erreicht 

wurde. Für den Rückgang war vor allem 

das verschenkte Betriebsvermögen aus-

schlaggebend. Dieses halbierte sich 2022 

und sank auf 12,4 Mrd. Euro, nachdem es 

sich 2021 noch mehr als verdoppelt hatte. 

Dadurch rangierten 2022 verschenkte Im-

mobilien mit 14,9 Mrd. Euro (+5,2 % zum 

Vorjahr) an erster Stelle, gefolgt von dem 

verschenkten übrigen Vermögen mit 13,6 

Milliarden Euro (+6,4 % zum Vorjahr). 
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Anlage auch, wenn sie auf oder an einem Nebengebäude (Gar-

tenhaus, Garage, Carport etc.) angebracht ist. Es spielt für die 

Steuerbefreiung übrigens keine Rolle, ob der Betreiber der Pho-

tovoltaikanlage auch Eigentümer des Gebäudes ist, auf, an oder 

in dem sich die Anlage befindet. Ob das Gebäude zu Wohnzwe-

cken, gewerblich oder gemischt genutzt wird, spielt für die Steu-

erbefreiung nur insofern eine Rolle, als dass sich die Leistungs-

grenze für begünstigte Anlagen nach der Nutzungsart richtet. Die 

Möglichkeit einer Steuerbefreiung besteht aber bei allen Nut-

zungsarten. Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind dagegen unab-

hängig von ihrer Größe nicht begünstigt. 

• Maßgebliche Leistung: Für die Steuerbefreiung ist die Bruttoleis-

tung der Photovoltaikanlage(n) nach dem Marktstammdatenre-

gister in Kilowatt (peak) (im Folgenden kW(p)) entscheidend. Um 

die Leistungsgrenze für die Steuerbefreiung nicht zu überschrei-

ten, genügt es also nicht, lediglich einzelne Panels einer Photo-

voltaikanlage stillzulegen oder abzubauen. 

• Leistungsgrenzen:  Für die Steuerbefreiung gibt es sowohl eine 

objektbezogene als auch eine persönliche Maximalleistung, die 

von der oder den Photovoltaikanlage(n) nicht überschritten wer-

den darf. Dabei handelt es sich um Freigrenzen, bei deren Über-

schreiten die Steuerbefreiung für die einzelne Anlage (gebäude-

bezogene Grenze) oder sogar den Betreiber insgesamt (persönli-

che Grenze) komplett ausscheidet. 

• Gebäudebezogene Grenze: Welche Leistung die Photovoltaikan-

lage auf einem Gebäude maximal haben darf, um von der Steu-

erbefreiung zu profitieren, richtet sich allein nach der Zahl der 

Nutzungseinheiten im Gebäude. Hat das Gebäude nur eine Nut-

zungseinheit, darf die Anlage eine Maximalleistung von 30 kW(p) 

nicht überschreiten. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob es 

sich um ein Einfamilienhaus 

handelt, das Wohnzwecken 

dient, ob das Gebäude von 

einem Betrieb gewerblich ge-

nutzt wird oder ob sich auf 

dem Grundstück nur ein sons-

tiges Gebäude befindet (z.B. 

Garagengrundstück). Bei 

Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie reinen Gewerbeimmobi-

lien mit mehr als einer Nutzungseinheit gilt dagegen eine Leis-

tungsgrenze für die Photovoltaikanlage von 15 kW(p) pro Nut-

zungseinheit. Ob eine Einheit gewerblich oder zu Wohnzwecken 

genutzt wird, spielt dabei keine Rolle. Für die Anzahl der Einhei-

ten kommt es auf deren selbständige und unabhängige Nutzbar-

keit an. 

• Mehrere Anlagen am Gebäude: Die gebäudebezogenen Grenzen 

gelten nicht für das Gebäude insgesamt, sondern pro Anlagenbe-

treiber. Befinden sich also auf dem Gebäude eine Photovoltaik-

anlage, die einem anderen Betreiber gehört, spielt deren Leis-

tung für die Prüfung keine Rolle. So können beispielsweise Ehe-

leute auf ihrem selbstgenutzten Einfamilienhaus zwei Anlagen 

mit jeweils 25 kW(p) betreiben, von denen eine Anlage der Ehe-

frau und die andere Anlage dem Ehemann gehören. Es ist dabei 

egal, ob die Anlagen technisch voneinander getrennt sind. Auch 

wenn am Gebäude insgesamt eine Anlagenleistung von 50 kW(p) 

installiert ist, ist die gebäudebezogene Grenze pro Person nicht 

überschritten. Anders sieht es dagegen aus, wenn die Eheleute 

beide Anlagen gemeinsam betreiben, weil dann die 

Deutlich höhere Beitragsgrenzen 
ab 2024 für Gutverdiener 

Der sprunghafte Anstieg der Inflation in 

2022 hat auch zu höheren Lohnabschlüssen 

geführt. Das wirkt sich nun bei den Bei-

tragsbemessungsgrenzen für 2024 aus. Das 

Bundesarbeitsministerium geht für 2022 

von einem Lohnzuwachs von 4,13 % aus. 

Für die Krankenversicherung würde das zu 

einem Anstieg der Bemessungsgrenze um 

2.250 Euro auf dann 62.100 Euro führen. 

Die Versicherungspflichtgrenze, die deut-

lich darüber liegt, würde sogar um 2.700 

Euro auf dann 69.300 Euro steigen. In der 

Renten- und Arbeitslosenversicherung soll 

die Beitragsbemessungsgrenze um 3.000 

Euro im Westen auf dann 90.300 Euro und 

im Osten um 4.200 Euro auf 89.400 Euro 

steigen. Über diese Pläne müssen noch die 

Bundesregierung und der Bundesrat ent-

scheiden. 

 
Ein-Mann-GmbH verhindert 
keine Scheinselbstständigkeit 

Eine Scheinselbstständigkeit kann auch 

dann vorliegen, wenn Auftraggeber ihre 

Verträge ausschließlich mit einer Kapital-

gesellschaft abschließen und die Arbeiten 

dann vom alleinigen Gesellschafter und 

Geschäftsführer ausgeführt werden. Eine 

GmbH oder UG mit dem Zweck zu gründen, 

die Sozialversicherungspflicht zu vermei-

den, hat also keinen Sinn. Das Bundessozi-

algericht hat in drei Revisionsverfahren 

entschieden, dass bei der Statusfeststel-

lung des Geschäftsführers allein die jewei-

ligen konkreten tatsächlichen Umstände 

der Tätigkeit nach einer Gesamtabwägung 

über das Vorliegen von Beschäftigung ent-

scheiden. Die Abgrenzung richtet sich nach 

den ausdrücklichen Vereinbarungen der 

Vertragsparteien und der praktischen 

Durchführung des Vertrages, nicht aber 

nach der von den Parteien gewählten Be-

zeichnung oder gewünschten Rechtsfolge. 

 

Zuwendungen an Streamer 
sind umsatzsteuerpflichtig 

Streamingangebote von Einzelpersonen 

über Twitch, YouTube und vergleichbare 

Plattformen sind nicht nur beim Publikum 

seit Jahren sehr beliebt, sondern sind auch 

für immer mehr Menschen eine Neben- 

oder sogar Haupteinkommensquelle. Was 

in der Regel als harmloses Hobby beginnt, 

ruft spätestens dann das Finanzamt auf 

den Plan, wenn signifikante Einnahmen er-

zielt werden. Die Einnahmen stammen 

meist überwiegend aus Werbeerlösen, die 

der Plattformbetreiber auszahlt. Daneben 

können die Zuschauer aber dem Streamer 
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gebäudebezogene Grenze von 30 kW(p) für die aus Ehefrau und Ehe-

mann bestehende Personengesellschaft überschritten wäre. Da die 

gebäudebezogene Grenze für jeden Betreiber separat geprüft wird, 

würde die Steuerbefreiung auch greifen, wenn die Eheleute als Per-

sonengesellschaft gemeinsam eine der Anlagen betreiben und ein 

Ehegatte die andere Anlage allein betreibt. 

• Persönliche Grenze: Die Steuerbefreiung wird nur gewährt, 

wenn die Summe der maßgeblichen Leistungen aller begünstigten 

Photovoltaikanlagen des Betreibers (Einzelperson, Personengesell-

schaft oder Körperschaft) nicht mehr als 100 kW(p) beträgt. Bei der 

Aufsummierung spielt es keine Rolle, ob sich die Anlagen auf dem-

selben Grundstück befinden. Auch ob die Anlagen technisch vonei-

nander getrennt sind, macht keinen Unterschied. Ist der Betreiber 

außerdem an einer Gesellschaft beteiligt, die ebenfalls Photovolta-

ikanlagen betreibt, dann sind die von dieser Gesellschaft betriebe-

nen Anlagen bei der Prüfung der 100 kW(p)-Grenze nicht anteilig 

mitzuzählen. Für die Grenze zählen ausschließlich die Anlagen, die 

der Betreiber selbst betreibt. Wird die Grenze jedoch überschritten, 

dann sind sämtliche Anlagen nicht mehr begünstigt. Es ist dann also 

nicht möglich, einzelne Anlagen herauszupicken und für diese die 

Steuerbefreiung in Anspruch 

zu nehmen. 

• Prüfung der Grenzen: Die 

Einhaltung der Grenzwerte 

wird in einem zweistufigen 

Verfahren geprüft. Zunächst 

ist zu prüfen, ob die maßgeb-

lichen Leistungen der Photo-

voltaikanlagen die für die je-

weilige Gebäudeart zulässige Größe pro Gebäude einhalten. Im 

zweiten Schritt wird dann geprüft, ob der jeweilige Betreiber ins-

gesamt die 100 kW(p)-Grenze einhält. Bei diesem zweiten Schritt 

bleiben alle Anlagen unberücksichtigt, die sich schon im ersten 

Schritt nicht als begünstigt qualifiziert haben. Hat eine Photovolta-

ikanlage auf einem Gebäude also eine Bruttonennleistung, die über 

der Freigrenze für dieses Gebäude liegt, sind die daraus erzielten 

Einnahmen weiterhin steuerpflichtig und die Leistung dieser Anlage 

wird nicht auf die persönliche Höchstgrenze angerechnet. Das glei-

che gilt für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die sich schon bauart-

bedingt nicht für die Steuerbefreiung qualifizieren können. Die Fi-

nanzverwaltung macht keine Aussagen dazu, ob bei der Prüfung der 

persönlichen Grenze auch Anlagen unberücksichtigt bleiben, die 

nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Es macht 

aber steuersystematisch Sinn, davon auszugehen, dass auch diese 

Anlagen unberücksichtigt bleiben. 

• Änderung der Verhältnisse: Ändern sich die Verhältnisse wäh-

rend des laufenden Jahres so, dass die Voraussetzungen für die 

Steuerbefreiung nicht mehr oder erstmals erfüllt werden, dann gilt 

die Steuerbefreiung nur bis zu bzw. ab diesem Zeitpunkt. Die Ein-

nahmen, Entnahmen und Ausgaben sind dann also unterjährig in ei-

nen steuerpflichtigen und einen steuerfreien Teil aufzuteilen. Der 

Beginn oder das Ende der Steuerbefreiung kann insbesondere durch 

die Änderung der Leistung einer bestehenden Photovoltaikanlage, 

die Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung bzw. Verkauf von An-

lagen und durch Änderungen am Gebäude (Aufteilung oder Zusam-

menlegung von Nutzungseinheiten, Anbau weiterer Nutzungseinhei-

ten) ausgelöst werden. 

• Wirtschaftliche Zuordnung: Die Photovoltaikanlage ist ertrag-

steuerlich als ein selbständiges bewegliches Wirtschaftsgut zu 

auch freiwillig einen Geldbetrag zuwenden 

(sog. „Donation“). Das Finanzgericht Düs-

seldorf hat nun die Auffassung des Finanz-

amts bestätigt, dass auch diese Donations 

ein umsatzsteuerpflichtiges Entgelt sind, 

das dem Streamer im Rahmen eines Leis-

tungsaustauschs als Gegenleistung für die 

Unterhaltungsleistung zufließt, die er an-

bietet. 

 
Löschung einer britischen 
Limited nach dem Brexit 

Vor der Einführung der UG war die briti-

sche Rechtsform der „Limited“ auch in 

Deutschland beliebt bei Existenzgründern. 

Durch den Brexit ist den in Deutschland 

noch bestehenden Limited-Gesellschaften 

das Leben aber nicht einfacher gemacht 

worden. Zwar bleibt die Limited weiterhin 

ein körperschaftsteuerpflichtiges Unter-

nehmen, die Haftungsbeschränkung ist 

durch den Brexit seit 2021 aber entfallen, 

weil die Limited seither zivilrechtlich als 

Personengesellschaft oder Einzelunterneh-

men gilt. Das Bundesfinanzministerium hat 

nun die steuerlichen Folgen einer Löschung 

der Limited aus dem britischen Handelsre-

gister erläutert. Die Löschung führt dem-

nach bei der Limited zu einer Schlussbe-

steuerung unter Aufdeckung der stillen Re-

serven und zu einer Auskehrung des nach 

der Aufdeckung der stillen Reserven vor-

handenen Eigenkapitals. Umsatzsteuerlich 

hat die Löschung dagegen zunächst keine 

Auswirkung. 

 
Nachträgliche Herstellungskosten 
bei einem Gebäude 

Nachträgliche Herstellungskosten können 

bei einem Gebäude sowohl im Fall einer 

Erweiterung als auch im Fall einer wesent-

lichen Verbesserung entstehen. In diesem 

Fall sind die Kosten nicht sofort als Wer-

bungskosten oder Betriebsausgaben ab-

ziehbar, sondern zusammen mit den übri-

gen Herstellungs- oder Anschaffungskosten 

des Gebäudes abzuschreiben. Maßstab für 

die Abgrenzung zwischen sofort abziehba-

rem Erhaltungsaufwand und Herstellungs-

kosten ist grundsätzlich das Wirtschafts-

gut, auf das sich die Baumaßnahme be-

zieht. Ist nur eine räumlich abgrenzbare 

Teilfläche von der Baumaßnahme betrof-

fen, die jedoch unter geeigneten Umstän-

den ein eigenständiges Wirtschaftsgut bil-

den könnte, so ist diese Teilfläche auch 

dann Prüfungsmaßstab für das Vorliegen 

von Herstellungskosten, wenn sie zu einem 

Wirtschaftsgut zählt, das über die Teilflä-

che hinausgeht. Das hat das Finanzgericht 

Niedersachsen im Streit um den Umbau nur 
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behandeln. Eine Photovoltaikanlage besteht dabei im Wesentli-

chen aus Solarmodulen, Wechselrichter und Einspeisezähler. 

• Laufende Erträge: Von der Steuerbefreiung umfasst sind Einnah-

men und Entnahmen unabhängig von der Verwendung des er-

zeugten Stroms. Zu den Einnahmen gehören insbesondere die 

Einspeisevergütung und Entgelte für direkte Stromlieferungen an 

Mieter oder andere Abnehmer, Vergütungen für das Aufladen von 

Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen, Zuschüsse sowie die bei 

der Einnahmen-Überschuss-Rechnung vereinnahmte und erstat-

tete Umsatzsteuer. Steuerfreie Entnahmen liegen vor, wenn der 

Strom für betriebsfremde Zwecke verwendet wird, also insbe-

sondere privat verbraucht, 

unentgeltlich an Dritte über-

lassen, zur Aufladung von 

Elektro-/Hybridfahrzeugen 

verwendet wird oder in Räu-

men verbraucht wird, die der 

Erzielung von Einkünften aus 

einer anderen Einkunfts-

quelle dienen (z.B. häusli-

ches Arbeitszimmer). Keine 

Entnahme liegt vor, wenn die Stromlieferung im Zusammenhang 

mit der Überlassung der Räume an einen Arbeitnehmer des die 

Photovoltaikanlage betreibenden Betriebs erfolgt oder ein mit 

dem Strom geladenes Elektrofahrzeug zum Betriebsvermögen 

des die Photovoltaikanlage betreibenden Betriebs gehört.  

• Entnahme/Verkauf der Anlage: Sofern der Betrieb allein steu-

erfreie Einnahmen und Entnahmen aus der Erzeugung von Strom 

mit einer Photovoltaikanlage hat, fällt auch der Gewinn oder 

Verlust aus dem Verkauf oder der Entnahme der Photovoltaikan-

lage aus dem Betriebsvermögen unter die Steuerbefreiung. Ob 

das auch für Anlagen gilt, mit denen in einem anderen Veranla-

gungszeitraum steuerpflichtige Erträge erzielt werden, sagt das 

Bundesfinanzministerium nicht deutlich. Es spricht aber viel da-

für, dass es allein auf die Verhältnisse im Jahr des Verkaufs oder 

der Entnahme der Anlage ankommt. Wenn der Betrieb noch an-

dere steuerpflichtige Einnahmen erzielt oder der erzeugte Strom 

teilweise oder vollständig im Betrieb bei der Erzielung anderer 

Einkünfte verbraucht wird, gilt die Steuerbefreiung für den Ge-

winn oder Verlust aus der Entnahme oder dem Verkauf der An-

lage dagegen allenfalls teilweise. 

• Ausgabenabzugsverbot: Für Ausgaben in Verbindung mit steuer-

freien Einnahmen gilt ein generelles Abzugsverbot. Daher sind 

alle Ausgaben, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-

menhang mit dem laufenden oder künftigen Betrieb von begüns-

tigten Photovoltaikanlagen stehen, nicht als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abzugsfähig. Das Abzugsverbot gilt jedoch 

erst ab 2022. Soweit vor 2022 Betriebsausgaben angefallen sind, 

können diese in den Vorjahren unverändert geltend gemacht 

werden. Es kann sich daher lohnen, für eine kurz vor 2022 ange-

schaffte Anlage noch in 2021 eine Sonderabschreibung von maxi-

mal 20 % der Anschaffungskosten geltend zu machen, soweit der 

Steuerbescheid noch nicht rechtskräftig ist, da diese Regelung 

ebenso wie der Investitionsabzugsbetrag und andere Regelungen 

auch für jetzt begünstigte Anlagen bis einschließlich 2021 unver-

ändert anwendbar sind. Streit mit dem Finanzamt ist aber dann 

absehbar, wenn bei einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach 

2021 noch Betriebsausgaben für eine begünstigte Photovoltaik-

anlage angefallen sind, die sich auf die Zeit vor 2022 beziehen. 

eines Geschossen in einem mehrgeschossi-

gen Gebäude entschieden. 

 

Haushaltsnahe Dienstleistung und 
Handwerkerleistung bei Mietern 

Auch Mieter können die Steuerermäßigung 

für haushaltsnahe Dienstleistungen und 

Handwerkerleistungen geltend machen. 

Das gilt auch für Verträge, die sie nicht 

selbst mit den Leistungserbringern abge-

schlossen haben, sondern die vom Eigentü-

mer oder der Hausverwaltung abgeschlos-

sen wurden. Auch wenn das Gesetz explizit 

verlangt, dass der Steuerzahler eine Rech-

nung für die Leistung erhalten hat, genügt 

für den Steuerbonus regelmäßig eine 

Wohnnebenkostenabrechnung, eine Haus-

geldabrechnung, eine sonstige Abrech-

nungsunterlage oder eine Bescheinigung 

gemäß dem Muster der Finanzverwaltung. 

Voraussetzung ist, dass sich daraus Art, In-

halt und Zeitpunkt der Leistung sowie Leis-

tungserbringer und Leistungsempfänger 

nebst geschuldetem Entgelt einschließlich 

des Hinweises der unbaren Zahlung erge-

ben. Eine solche Bescheinigung muss das 

Finanzamt laut einem Urteil des Bundesfi-

nanzhofs anerkennen und die Steuerermä-

ßigung gewähren, es sei denn, es drängen 

sich Zweifel an der Richtigkeit dieser Be-

scheinigungen auf.  

 

Verrechnung der Erstattung von 
Krankenversicherungsbeiträgen 

Von der Kranken- und Pflegeversicherung 

für Vorjahre erstattete Beiträge sind auch 

dann mit den im laufenden Jahr gezahlten 

Beiträgen zu verrechnen und der verblei-

bende Erstattungsüberhang den steuer-

pflichtigen Einkünften hinzuzurechnen, 

wenn die Erstattung darauf beruht, dass 

ein Sozialversicherungsverhältnis rückab-

gewickelt oder rückwirkend umgestellt 

worden ist. Der Bundesfinanzhof hat mit 

diesem Urteil außerdem klargestellt, dass 

die Regelungen über die Verrechnung und 

Hinzurechnung erstatteter Sonderausga-

ben nicht gegen das verfassungsrechtliche 

Rückwirkungsverbot oder den Grundsatz 

des Vertrauensschutzes verstoßen. Ge-

klagt hatte ein Ehepaar, bei dem das Kran-

kenversicherungsverhältnis rückwirkend 

für 13 Jahre anders beurteilt wurde und 

deshalb eine Erstattung von rund 40.000 

Euro anfiel, die zu einer entsprechend ho-

hen einmaligen Steuerbelastung führte. 

Eine Änderung der ursprünglichen Be-

scheide, was aufgrund des progressiven 

Steuersatzes deutlich günstiger gewesen 

wäre, lehnte der Bundesfinanzhof aber 

auch in einem solchen Extremfall klar ab. 



 6 

Da die Steuerbefreiung in 2021 noch nicht galt, sollten die Ausgaben 

in jedem Fall geltend gemacht werden, weil sie nicht mit steuer-

freien Einnahmen in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusam-

menhang stehen. 

• Ausnahme vom Abzugsverbot: Das Betriebsausgabenabzugsver-

bot greift nicht oder nicht in vollem Umfang, wenn eine begünstigte 

Photovoltaikanlage zum Betriebsvermögen eines Betriebs gehört, 

dessen Zweck nicht ausschließlich der Betrieb von begünstigten 

Photovoltaikanlagen ist. Soweit der erzeugte Strom direkt im Be-

trieb verbraucht wird, ist weiterhin ein Betriebsausgabenabzug 

möglich. Das Abzugsverbot gilt nur für den Teil des erzeugten 

Stroms, der eingespeist, für private und außerbetriebliche Zwecke 

entnommen oder an Dritte verkauft wird. Die Betriebsausgaben sind 

dabei nicht nach dem Verhältnis des betrieblich verbrauchten 

Stroms zum übrigen erzeugten Strom in abziehbare und nicht ab-

ziehbare Ausgaben aufzutei-

len. Stattdessen gilt das Be-

triebsausgabenabzugsverbot 

lediglich bis zur Höhe der 

steuerfreien Einnahmen und 

Entnahmen. Wird der Strom 

dagegen teilweise in einem 

anderen Betrieb des Anlagen-

besitzers verbraucht, würde 

das Betriebsausgabenabzugs-

verbot greifen. Ob die Photovoltaikanlage zu einem zweiten, selbst-

ständigen Betrieb gehört oder ob ein einheitlicher Betrieb vorliegt, 

richtet sich nach den Verhältnissen im Einzelfall. Von einem ein-

heitlichen Betrieb geht der Fiskus nur dann aus, wenn die beiden 

Betriebe einander stützen und sich gegenseitig ergänzen. Das Fi-

nanzamt sieht es aber als gewichtiges Indiz für einen einheitlichen 

Betrieb an, wenn der erzeugte Strom zu mehr als 50 % im anderen 

Betrieb verbraucht wird. 

• Investitionsabzugsbetrag: Gehört eine Photovoltaikanlage zum 

Betriebsvermögen eines Betriebs, dessen Zweck nicht nur die Erzeu-

gung von Strom aus Photovoltaikanlagen ist, sind die Regelungen zu 

den Investitionsabzugsbeträgen weiterhin unverändert anzuwenden. 

Weder werden Investitionsabzugsbeträge gekürzt noch fällt die Hin-

zurechnung im Investitionsjahr unter die Steuerbefreiung. Die Inan-

spruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen setzt jedoch eine be-

triebliche Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht und damit mit 

prognostiziertem Totalgewinn voraus. Werden die betrieblichen Er-

träge daher ausschließlich aus der Stromerzeugung mit jetzt steu-

erbefreiten Photovoltaikanlagen erzielt, ist für nach dem 31. De-

zember 2021 endende Wirtschaftsjahre keine Inanspruchnahme ei-

nes Investitionsabzugsbetrags mehr möglich, weil kein Gewinn mehr 

zu ermitteln ist. Investitionsabzugsbeträge, die in vor dem 1. Januar 

2022 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen und bis 

zum 31. Dezember 2021 noch nicht gewinnwirksam hinzugerechnet 

wurden, müssen rückgängig gemacht werden, wenn die Investition 

aus einer oder mehreren nun begünstigten Photovoltaikanlage(n) 

besteht. Die Rückgängigmachung des Abzugsbetrags führt allerdings 

zu Nachzahlungszinsen. Da die Ausdehnung der ursprünglich erst ab 

2023 geplanten Steuerbefreiung auch auf das Jahr 2022 erstmals am 

30. November 2022 im Gesetzgebungsverfahren auftaucht, sollte 

für bis Ende November 2022 angeschaffte Photovoltaikanlagen beim 

Finanzamt ein Billigkeitsantrag auf Erlass der Nachzahlungszinsen 

oder Übertragung des Abzugsbetrags auf die angeschaffte Anlage 

gestellt werden. Im zweiten Fall wäre der Abzugsbetrag dann nicht 

rückwirkend, sondern erst 2022 gewinnerhöhend aufzulösen. 

Höhe der Aussetzungszinsen 
ist nicht verfassungswidrig 

Das Finanzgericht Münster hat entschie-

den, dass gegen den monatlichen Zinssatz 

von 0,5 % bei Aussetzungszinsen keine ver-

fassungsrechtlichen Bedenken bestehen. 

Das Gericht sieht keinen Grund, das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts zu Nach-

zahlungs- und Erstattungszinsen auch auf 

Aussetzungszinsen zu übertragen. Anders 

als bei Nachzahlungszinsen, die auch durch 

eine verzögerte Bearbeitung beim Finanz-

amt entstehen können und damit nicht nur 

im Einflussbereich des Steuerzahlers lie-

gen, kann sich der Steuerzahler den Aus-

setzungszinsen des Finanzamts entziehen, 

indem er sich andernorts einen zinsgünsti-

gen Kredit besorgt. 

 

Einbringung führt nicht zu 
Kürzung der Abschreibung 

Sofern ein Wirtschaftsgut aus dem Privat-

vermögen gegen die Gewährung einer Mit-

unternehmerstellung in eine Personenge-

sellschaft eingebracht wird, liegt ein voll-

entgeltliches Geschäft vor, bei dem die 

Abschreibungsgrundlage anders als bei ei-

ner Einlage nicht zu kürzen ist. Das gilt 

nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs auch dann, wenn der Wert des über-

tragenen Wirtschaftsguts nicht nur dem 

Festkapitalkonto, sondern auch einem ge-

samthänderisch gebundenen Rücklagen-

konto gutgeschrieben wird. 

 

Zinsschranke umfasst nicht Ver-
gütung für anderweitige Leistung 

Ein Entgelt, mit dem nicht die Möglichkeit 

zur Nutzung von Fremdkapital, sondern 

eine andere Leistung des Kreditgebers ver-

gütet wird, ist keine Zinsaufwendung, die 

unter die Abzugsbeschränkung der Zins-

schranke fallen würde. Das hat der Bun-

desfinanzhof für den Fall einer „Arrange-

ment Fee“ entschieden, mit der über die 

Kapitalüberlassung hinausgehende Leis-

tungen vergütet werden, und die sich nach 

der vertraglich vereinbarten statt nach der 

tatsächlich in Anspruch genommenen Dar-

lehenssumme bemisst. Für die Zins-

schranke kommt es laut dem Urteil allein 

darauf an, ob das Entgelt bei wirtschaftli-

cher Betrachtung eine Gegenleistung für 

die Nutzungsmöglichkeit des Fremdkapi-

tals darstellt. Die Bezeichnung des Ent-

gelts, zum Beispiel als Zins oder Gebühr, 

ist dagegen nicht entscheidend. Das Urteil 

betrifft beispielsweise Bereitstellungszin-

sen und Avalgebühren, weil diese nicht für 

die tatsächliche Nutzung von Fremdkapital 

gezahlt werden. 
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• Stille Reserven: Wurden vor der Übertragung oder Überführung 

einer Photovoltaikanlage in einen anderen Betrieb mit der An-

lage steuerpflichtige Erträge erzielt, wäre auch ein eventueller 

späterer Aufgabe- oder Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. Da-

her ist die Übertragung oder Überführung einer Photovoltaikan-

lage nur dann zu Buchwerten - also ohne Aufdeckung der stillen 

Reserven – möglich, wenn sie dabei nicht in die Steuerbefreiung 

„hineinrutscht“. Das ist nur dann der Fall, wenn die Anlage ent-

weder schon vor der Übertragung oder Überführung begünstigt 

war oder wenn der Betrieb, in den die Anlage übertragen oder 

überführt wird, ebenfalls steuerpflichtige Erträge mit der Anlage 

erzielen wird. Wird nur der mit einer Photovoltaikanlage er-

zeugte Strom in einem anderen Betrieb des Anlagenbetreibers 

verbraucht, ist diese Überführung unter den üblichen Vorausset-

zungen mit dem Buchwert zu bewerten. 

• Handwerkerleistungen: Der Steuerbonus für haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen setzt voraus, dass 

die geltend gemachten Aufwendungen keine Betriebsausgaben 

sind. Das ist aber bei Photovoltaikanlagen, soweit sie mit Ge-

winnerzielungsabsicht betrieben werden, regelmäßig der Fall, 

auch wenn die entstandenen Betriebsausgaben durch das Abzugs-

verbot für Ausgaben in Verbindung mit steuerfreien Einnahmen 

nun nicht mehr steuermindernd geltend gemacht werden kön-

nen. Die Finanzverwaltung hat daher geregelt, dass die Finanz-

ämter für Photovoltaikanlagen auf dem zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäude, die unter die Steuerbefreiungsrege-

lung fallen, unterstellen sollen, dass diese ohne Gewinnerzie-

lungsabsicht betrieben werden. In der Folge sind die damit ver-

bundenen 

Handwerkerleistungen be-

günstigt, sofern die übrigen 

Anspruchsvoraussetzungen 

für den Steuerbonus erfüllt 

sind. Beim Steuerbonus sind 

allerdings nur Reparaturen 

und Modernisierungsmaßnah-

men begünstigt. Wird die An-

lage daher im Zusammen-

hang mit dem Neubau des Gebäudes installiert, scheidet der 

Steuerbonus für die Arbeitskosten aus. Für die nachträgliche In-

stallation oder spätere Erweiterungen und Reparaturen kommt 

der Steuerbonus dagegen in Frage. 

• Energetische Maßnahmen: Für bestimmte Maßnahmen zur Ener-

gieeinsparung an selbstgenutzten Gebäuden, die älter als zehn 

Jahre sind, gibt es einen gesonderten Steuerbonus. Dieser Steu-

erbonus setzt ebenfalls voraus, dass keine Betriebsausgaben vor-

liegen, womit sich hier dasselbe Problem stellt. Außerdem ist 

diese Steuerermäßigung auf ganz bestimmte Maßnahmen be-

schränkt, darunter die Erneuerung der Heizungsanlage. Im Ge-

gensatz zu Handwerkerleistungen hat die Finanzverwaltung aber 

nicht ausdrücklich geregelt, ob nun auch eine PV-Anlage für die 

Steuerermäßigung in Frage kommt, die in Verbindung mit einer 

Wärmepumpe angeschafft wird und den zu deren Betrieb benö-

tigten Strom liefert. Wer eine solche kombinierte Anschaffung 

plant, sollte daher in jedem Fall die Geltendmachung der Steu-

erermäßigung in Erwägung ziehen und dabei auf eine analoge An-

wendung der Billigkeitsregelung für Handwerkerleistungen po-

chen, solange noch keine verbindlichen Aussagen zu dieser Frage 

vorliegen. 

Sonderausgabenabzug für 
Kinderbetreuungskosten 

Kinderbetreuungskosten können zu zwei 

Drittel als Sonderausgaben geltend ge-

macht werden. Voraussetzung dafür ist al-

lerdings, dass das Kind auch zum Haushalt 

des Steuerzahlers gehört. Der Bundesfi-

nanzhof hat deshalb die Klage eines Vaters 

abgewiesen, der die hälftigen Kosten für 

den Kinderhort, die er der Mutter erstattet 

hatte, als Sonderausgabe geltend machen 

wollte. Die Beschränkung der Abziehbar-

keit auf die Haushaltszugehörigkeit des 

Kindes verstößt jedenfalls dann nicht ge-

gen die Steuerfreiheit des Existenzmini-

mums und den allgemeinen Gleichheits-

satz, wenn die geltend gemachten Kinder-

betreuungskosten durch den Freibetrag für 

den Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-

bildungsbedarf abgedeckt werden. Das Kri-

terium der Haushaltszugehörigkeit beruht 

nach Überzeugung der Richter auf einer 

verfassungsrechtlich zulässigen Typisie-

rung. 

 

Umfang des Vorsteuerabzugs 
bei Betriebsveranstaltungen 

Bei Leistungen für den privaten Bedarf der 

Arbeitnehmer ist der Vorsteuerabzug aus-

geschlossen. Eine Ausnahme von dieser Re-

gel gilt nur für Aufmerksamkeiten zuguns-

ten des Arbeitnehmers, zu denen auch die 

Vorteile aus einer Betriebsveranstaltung 

gehören können. Während bei der Lohn-

steuer die Freigrenze von 110 Euro ab 2015 

in einen Freibetrag umgewandelt wurde, 

gilt bei der Umsatzsteuer weiterhin eine 

Freigrenze von 110 Euro für Aufmerksam-

keiten. Das hat der Bundesfinanzhof in ei-

nem Streit über den Vorsteuerabzug aus 

den Aufwendungen für eine Betriebsveran-

staltung klargestellt. Liegen die Kosten pro 

Teilnehmer also über 110 Euro, ist auch 

kein anteiliger Vorsteuerabzug möglich, 

weil es im Umsatzsteuerrecht – anders als 

bei der Einkommensteuer – aufgrund euro-

parechtlicher Vorgaben keine Freibeträge 

geben kann. Gleichzeitig hat der Bundesfi-

nanzhof entschieden, dass die Kosten des 

äußeren Rahmens einer Betriebsveranstal-

tung jedenfalls dann bei der Prüfung der 

Freigrenze einzubeziehen sind, wenn es 

sich um eine einheitliche Leistung handelt. 

Außerdem sind die Gesamtkosten für die 

Prüfung des Vorsteuerabzugs auf die bei 

der Betriebsveranstaltung anwesenden 

Teilnehmer und nicht auf die angemelde-

ten Teilnehmer aufzuteilen, was einen 

möglichen Vorsteuerabzug weiter er-

schwert. 
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• Liebhabereiregelung: Vor der neuen Steuerbefreiung gab es die 

Liebhabereiregelung, nach der kleine Photovoltaikanlagen bis 10 

kW(p) und Blockheizkraftwerke bis 2,5 kW auf Antrag als Liebhabe-

reibetrieb eingestuft werden konnten, womit deren steuerliche Er-

fassung hinfällig war. Für Blockheizkraftwerke gilt diese Regelung 

weiterhin. Für Photovoltaikanlagen dagegen hat die Regelung ab 

dem Jahr 2022 ihre Bedeutung verloren. Daher sind für Anlagen, die 

nach 2021 in Betrieb genommen wurden, auch keine Anträge mehr 

möglich. Für Anlagen, die bereits vor 2022 in Betrieb genommen 

wurden, ist die Regelung dagegen sehr wohl noch von Relevanz für 

die Jahre bis 2021. Die bereits Ende 2022 abgelaufene Antragsfrist 

für solche Anlagen hat das Bundesfinanzministerium daher bis zum 

31. Dezember 2023 verlängert, damit die Betreiber ihre Anlage von 

Anfang an von der steuerlichen Erfassung ausnehmen lassen können. 

Wer bereits einen Antrag auf die Liebhabereiregelung gestellt hat, 

der wegen der Fristüberschreitung abgelehnt wurde, kann daher 

nun einen neuen Antrag stellen, der dann geprüft wird. 

• Gewerbliche Infektion: Da der Betrieb einer Photovoltaikanlage 

bisher zu gewerbesteuerpflichtigen Erträgen geführt hat, konnten 

die Erträge aus der Anlage zu einer gewerblichen Infektion der üb-

rigen Einnahmen einer ansonsten vermögensverwaltenden Gesell-

schaft führen. Weil mit der Steuerbefreiung auch die Abfärbung der 

gewerblichen Anlagenerlöse auf die ansonsten nicht gewerbesteu-

erpflichtigen Einnahmen wegfällt, wäre die spätere Aufdeckung 

stiller Reserven durch den Verkauf oder die Entnahme von Wirt-

schaftsgütern nicht mehr mit Gewerbesteuer belastet. Aus diesem 

Grund verlangt die Finanzverwaltung, dass sämtliche Wirtschafts-

güter mit Ausnahme der Photovoltaikanlage(n) in 2022 zu entneh-

men sind, sofern bei der Gesellschaft die gewerbliche Infektion bis-

her allein durch den Betrieb der Photovoltaikanlage(n) entstanden 

ist. Diese zwangsweise Aufdeckung und Versteuerung der stillen Re-

serven kann nur verhindert werden, wenn die gewerbesteuerliche 

Verstrickung der stillen Reserven bis zum 31. Dezember 2023 aus 

anderen Gründen wiederhergestellt ist. In diesem Fall verzichtet 

das Finanzamt auf die Zwangsentnahme. 

• Abweichendes Wirtschaftsjahr: Die Steuerbefreiung und die da-

mit verbundenen Folgen gelten für alle Einnahmen, Ausgaben und 

Entnahmen, die nach dem 31. Dezember 2021 anfallen. Das gilt 

auch in den Fällen eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-

schaftsjahrs, weshalb die Einnahmen, Ausgaben und Entnahmen in 

dem Wirtschaftsjahr, in das der Jahreswechsel 2021/22 fällt, ent-

sprechend aufzuteilen sind. Die zeitliche Zuordnung richtet sich da-

bei nach der Art der Gewinnermittlung (Bilanzierung oder Einnah-

men-Überschuss-Rechnung).  

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch 

Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Termin oder 

wenden Sie sich einfach an uns. 

 

 

 

Beste Grüße  

 

  Steffen Bubser 

Abfindung in Teilleistungen als 
einheitliche Entschädigung 

Für eine Abfindung kommt oft eine ermä-

ßigte Besteuerung in Betracht, wenn die 

Abfindung zu den außerordentlichen Ein-

künften zählt. Voraussetzung dafür ist 

aber, dass die Abfindung vollständig inner-

halb eines Kalenderjahres ausgezahlt wird, 

weil sonst die für die ermäßigte Besteue-

rung notwendige Zusammenballung von 

Einkünften nicht vorliegt. Der Bundesfi-

nanzhof lässt davon lediglich zwei Ausnah-

men zu. Das ist zum einen der Fall, wenn 

die ganz überwiegende Hauptleistung in 

einem Betrag gezahlt wird und nur eine ge-

ringfügige Teilleistung in einem anderen 

Jahr zufließt. Außerdem ist es unschäd-

lich, wenn in einem späteren Kalenderjahr 

vom Arbeitgeber aus Gründen der sozialen 

Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit 

Entschädigungszusatzleistungen gewährt 

werden. Ob der Arbeitgeber zu der Für-

sorge arbeitsrechtlich verpflichtet ist, 

spielt dabei keine Rolle. 

Der Bundesfinanzhof hat nun klargestellt, 

dass eine einheitliche Abfindung in Teilbe-

trägen auch dann vorliegen kann, wenn 

alle Teilleistungen auf die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zurückzuführen sind. 

Wenn nach den Abfindungsvereinbarungen 

eine Startprämie dafür geleistet wird, dass 

der Arbeitnehmer sein Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsverhältnis bei einer Trans-

fergesellschaft vorzeitig kündigt, weil er 

bei einem anderen Arbeitgeber ein neues 

Arbeitsverhältnis beginnt, kann diese Prä-

mie, sofern sie in einem späteren Kalen-

derjahr gezahlt wird, dazu führen, dass die 

ermäßigte Besteuerung ausscheidet. In 

diesem Fall wird nämlich ein substanzieller 

Teilbetrag der Abfindung, der nicht als so-

ziale Fürsorge des Arbeitnehmers zu wer-

ten ist, in einem anderen Kalenderjahr ge-

leistet. Für den Bundesfinanzhof stand au-

ßerdem fest, dass die Beendigung des ur-

sprünglichen Arbeitsverhältnisses und das 

Ausscheiden aus der Transfergesellschaft 

beide auf den Verlust des Arbeitsplatzes 

zurückzuführen und damit als ein einheit-

liches Ereignis zu werten sind. Das Aus-

scheiden aus der Transfergesellschaft ist 

also kein separates Schadensereignis, bei 

dem die Startprämie als neue Abfindung 

anzusehen wäre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
In 2022 deutlich weniger 
Vermögen vererbt und verschenkt 


